
 

 
 
 

Handlungsgrundsätze 

 

für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter, Dozenten, Honorarfachkräfte, Funktionäre 

im Nordbayerischen Musikbund e.V. und in der Nordbayerischen Bläserjugend e.V. 

(Stand: 29.08.2019) 

 

Der Nordbayerische Musikbund und die Nordbayerische Bläserjugend übernehmen im Rahmen ihrer 

satzungsgemäßen Aufträge vielseitige Aufgaben und eine große Verantwortung gegenüber allen 

Mitgliedern - vor allem aber gegenüber ihren Kindern und Jugendlichen. Dabei sollen alle Mitglieder einen 

geschützten Rahmen erfahren, der frei von Diskriminierung und Gewalt ist. Durch die Umsetzung der 

Handlungsgrundsätze verpflichten sich der Nordbayerische Musikbund und die Nordbayerische 

Bläserjugend zu einem respektvollen Umgang mit ihren Mitgliedern und bekennen sich klar zu diesen 

Grundsätzen. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei stets an erster Stelle. 

1. Allgemeine Grundsätze 

1.1 Die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen werden 

von allen respektiert. Der Umgang untereinander ist von gegenseitiger Anerkennung und 

Aufrichtigkeit geprägt. Die Verantwortlichen nehmen dabei eine Vorbildfunktion ein. Der 

Nordbayerische Musikbund und die Nordbayerische Bläserjugend stehen für Teamgeist, Toleranz, 

Zuverlässigkeit, Vertrauen und Transparenz und handeln nach pädagogischen Wertvorstellungen. 

1.2 Der Nordbayerische Musikbund und die Nordbayerische Bläserjugend sind bestrebt, die ihnen 

anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und seelischem Schaden, vor Missbrauch 

und Gewalt zu schützen. 

2. Umgang mit Suchtmitteln 

2.1 Übermäßiger Konsum legaler Suchtmittel wie z.B. Alkohol verletzt die Vorbildfunktion, beein-

trächtigt die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit. Den Verantwortlichen muss bewusst sein, dass 

sie Vertreter des Nordbayerischen Musikbundes bzw. der Nordbayerischen Bläserjugend sind und 

deren Grundsätze repräsentieren. Der Nordbayerische Musikbund und die Nordbayerische 

Bläserjugend beachten die Regelungen des Kinder- und Jugendschutzes. 

2.2 Der Konsum illegaler Suchtmittel/Drogen ist strikt untersagt. 

3. Mittendrin statt nur dabei – gelebte Inklusion und Integration im Verband 

 Das Vereins- und Verbandsleben ist von kultureller Vielfalt geprägt. Der Nordbayerische 

Musikbund und die Nordbayerische Bläserjugend sind offen für alle Menschen – mit und ohne 

Behinderung -und unabhängig von deren Herkunft, Hautfarbe, Kultur, Sprache oder Religion. Sie 

respektieren die individuellen Ressourcen, Kompetenzen und Talente aller Mitglieder. Die 
Verbände gestalten ihre Angebote derart, dass alle Interessierten teilhaben können. Alle 

Mitglieder sollen die Gemeinschaft aktiv mitgestalten können. 

 



 

 
 
 

 

 

4. Prävention vor Gewalt 

4.1 Kindern, Jugendlichen und allen Mitgliedern wird ein geschütztes Umfeld, frei von abwertendem, 

diskriminierendem Verhalten geboten, in dem sie sich frei entfalten können. Dabei wird die 

Privatsphäre von Kindern und Jugendlichen respektiert und verantwortungsvoll mit dem Ver-

trauensverhältnis sowie dem Spannungsfeld von Nähe und Distanz umgegangen. Sexuelle 

Handlungen jeglicher Art mit Schutzbefohlenen und Anwendung von Gewalt sind untersagt. 

4.2 Bei den anvertrauten Kindern und Jugendlichen werden ein gesundes Selbstbewusstsein und die 

Fähigkeit zur Selbstbestimmung gefördert. Denn: „Starke Kinder und Jugendliche“ können nein 

sagen und sind weniger gefährdet. 

5. Konsequenzen bei Verstößen und Grenzverletzungen 

 Verstöße und Grenzverletzungen werden durch den Nordbayerischen Musikbund bzw. die Nord-

bayerische Bläserjugend offen gelegt und gegebenenfalls zur Anzeige gebracht. Zudem werden 

verbandsinterne Maßnahmen eingeleitet, die u.U. zur Enthebung von Ämtern und Verbandstätig-

keiten führen können.  

6. Grundlagen 

 Grundlage der Handlungsgrundsätze bilden die Satzungen des Nordbayerischen Musikbundes und 

der Nordbayerischen Bläserjugend sowie folgende Gesetze: 

• SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz 

• StGB zur sexuellen Selbstbestimmung 

• Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

 

Die Handlungsgrundsätze wurden vom Vorstand des Nordbayerischen Musikbundes sowie der Verbands-

jugendleitung der Nordbayerischen Bläserjugend verabschiedet. 

Gremsdorf, 01.12.2014 / 24.09.2020  

  

 

       

Manfred Ländner MdL 

Präsident Nordbay. Musikbund e.V.    

 

 

       

Simon Scheiring 
Verbandsjugendleiter Nordbay. Bläserjugend e.V.   

Die Handlungsgrundsätze werden von mir 

anerkannt:  

 

_______________________________________ 
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_______________________________________ 
Straße  

 

_______________________________________ 
PLZ / Ort  

 

_______________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift  


